
Liebe Eltern !

Seit 2006 bieten die Kinder– und Jugendärzte zusätzliche, modernisierte 
und aufwendige Früherkennungsuntersuchungen an:

die U 7a mit 3 Jahren (33-36 Monate)
die U 10 mit 7 und 8 Jahren
die U 11 mit 9 und 10 Jahren
die J 2 mit 16 und 17 Jahren

Inzwischen ist eine abgespeckte U7a bundesweit von allen Krankenkas-
sen in das  Routineprogramm übernommen worden.  Die anderen  „neuen“ 
Untersuchungen werden nur von einigen Krankenkassen erstattet. In 
Nordrhein ist die Anzahl dieser Krankenkassen aber inzwischen sehr er-
freulich angestiegen:

Bei folgenden Krankenkassen können wir neue Früherkennungsunter-
suchungen direkt über die Versicherungskarte ihres Kindes abrechnen:

GEK (Vertragsteilnahme!): erweiterte U7a, U 10, U 11, J 2 
AOK Rheinland/Hamburg: U 10, U 11
IKK Nordrhein: U 10, U 11 
KKH: U 10, U 11
Viele BKKs: U 10, U 11

Alle anderen Krankenkassen erstatten diese Untersuchungen in den  
meisten Fällen nicht. Sie können sich vorher dort erkundigen oder auch 
andere Konsequenzen ziehen.  Die Kosten betragen in diesem Fall für Sie 
ca. 50 €. Bitte sprechen Sie uns zur Terminvereinbarung an! 
Wir haben noch weitere Informationen für Sie!
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